
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 72/2013 DER KOMMISSION 

vom 25. Januar 2013 

zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 180/2008 und (EG) Nr. 737/2008 hinsichtlich des 
Zeitraums, für den bestimmte Laboratorien als EU-Referenzlaboratorien benannt sind 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2006/88/EG des Rates vom 24. Ok­
tober 2006 mit Gesundheits- und Hygienevorschriften für Tiere 
in Aquakultur und Aquakulturerzeugnisse und zur Verhütung 
und Bekämpfung bestimmter Wassertierkrankheiten ( 1 ), ins­
besondere auf Artikel 55 Absatz 1, 

gestützt auf die Richtlinie 2009/156/EG des Rates vom 30. No­
vember 2009 zur Festlegung der tierseuchenrechtlichen Vor­
schriften für das Verbringen von Equiden und für ihre Einfuhr 
aus Drittländern ( 2 ), insbesondere auf Artikel 19 Buchstabe d, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 180/2008 der Kommission 
vom 28. Februar 2008 über das Gemeinschaftsreferenz­
laboratorium für Krankheiten von Equiden mit Aus­
nahme der Pferdepest und zur Änderung des Anhangs VII 
der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 3 ) hat die Kommission ANSES 
mit seinen Laboratorien für Tiergesundheit und Equiden­
krankheiten, Frankreich, für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem 1. Juli 2008 als EU-Referenzlaboratorium 
für Krankheiten von Equiden mit Ausnahme der Pferde­
pest benannt und seine Funktionen und Aufgaben sowie 
die Verfahren für seine Zusammenarbeit mit den Labo­
ratorien, die in den Mitgliedstaaten mit der Diagnose von 
ansteckenden Krankheiten von Equiden betraut sind, fest­
gelegt. 

(2) Mit der Verordnung (EG) Nr. 737/2008 der Kommission 
vom 28. Juli 2008 zur Benennung der Gemeinschafts­
referenzlaboratorien für Krustentierkrankheiten, Tollwut 
und Rindertuberkulose, zur Festlegung zusätzlicher 
Pflichten und Aufgaben der Gemeinschaftsreferenzlabora­
torien für Tollwut und Rindertuberkulose sowie zur Än­
derung von Anhang VII der Verordnung (EG) Nr. 
882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 4 ) 
hat die Kommission das Centre for Environment, Fishe­
ries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laborato­
ry, Vereinigtes Königreich, für einen Zeitraum von fünf 
Jahren ab dem 1. Juli 2008 als Gemeinschaftsreferenz­
laboratorium für Krustentierkrankheiten benannt. 

(3) Damit die hohe Qualität und die Einheitlichkeit der Ana­
lyse- und Diagnoseergebnisse in der Union gewährleistet 
ist, sollten das für Krankheiten von Equiden mit Aus­
nahme der Pferdepest und das für Krustentierkrankheiten 
benannte EU-Referenzlaboratorium ihre Tätigkeit weitere 
fünf Jahre lang ausüben. 

(4) Daher sollte der Zeitraum, für den diese Laboratorien als 
EU-Referenzlaboratorien benannt wurden, verlängert wer­
den. 

(5) Nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon sollten die 
in der Verordnung (EG) Nr. 737/2008 als „Gemein­
schaftsreferenzlaboratorien“ bezeichneten Laboratorien 
jetzt als „EU-Referenzlaboratorien“ bezeichnet werden. 

(6) Die Verordnungen (EG) Nr. 180/2008 und (EG) Nr. 
737/2008 sollten daher entsprechend geändert werden. 

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent­
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

In Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 180/2008 wird 
das Datum „30. Juni 2013“ durch „30. Juni 2018“ ersetzt. 

Artikel 2 

Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 737/2008 erhält folgende 
Fassung: 

„Artikel 1 

Hiermit wird das Centre for Environment, Fisheries & Aqua­
culture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Vereinigtes 
Königreich, für den Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 
2018 als EU-Referenzlaboratorium für Krustentierkrankheiten 
benannt.“ 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver­
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
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( 1 ) ABl. L 328 vom 24.11.2006, S. 14. 
( 2 ) ABl. L 192 vom 23.7.2010, S. 1. 
( 3 ) ABl. L 56 vom 29.2.2008, S. 4. 
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied­
staat. 

Brüssel, den 25. Januar 2013 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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